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Der mıittlerweiıle emeriıtıierte Münchener Ordinarıus für Strafrecht, Strafprozefßrecht

un! Rechtsphilosophie legt ine Quintessenz se1nNes rechtsphilosophischen Denkens
VO  — Zugeschnitten und hılfreich aufgearbeıitet für den Interessierten un! nıcht (blo{$) für
den bereıts ZU Spezıalısten Gewordenen, ber eben uch für ıhn. Welches sınd die The-
INCNH, welche Kautmann (K.) behandelt? „Wesen und Aufgabe der Rechtsphilosophie“
SamıtL Abgrenzung ZUTr Rechtstheorie. Das Verhältnis VO „Naturrecht und Rechtsposi-
tiviısmus“ präsentiert KY eingebettet 1n eiNne Problemgeschichte der Rechtsphilosophie.
Nıcht 1Ur hier versucht ZU Mitdenken AaNZUrFCRCNM, WECN einen Standort „Jen-
seı1ts“ der beiden Auspragungen rechtsphilosophischen Denkens aNnsSteUeErT. Von der JUu=
ristıschen Methodenlehre und einer Untersuchung der rechtlıchen Begriffe begleitet
den Leser den „Besonderheıiten sprachphilosophischen Denkens“, wobe!l Sprache 4US
der Perspektive des Rechts untersucht wiırd Schließlich stellt seinen „Begriff des
Rechts“ dem Leser VOI, der 1U  — eıflich eingearbeıtet 1St. Kapitel ZUr Rechtsidee tolgen,
welche als Gerechtigkeıt faßt, einmal als Zweckmäßigkeit, ZUuU anderen als Rechtssı-
cherheit. Auf „Recht un! Moral“ oibt sodann den Blıck trei Vertraute Themen Lau-
chen auf, Ww1e€e der „rechtsfreıe Raum  “ Fın Blick aut die modernen Stroömungen und die
Aufgaben der Rechtsphilosophie in dieser eıt tühren den Leser hınaus, 1U  z gerustet,
die sozıale Welt bewerten können. Der Kenner wırd wıssen, da! das Denken (5JU-
STAaV Radbruchs uch 1n dieser Rechtsphilosophie aufgreifen, weıtertragen un! vertiefen
wiıird Da{fß die Herausgabe der Radbruchschen Werke aut sıchghat, 1st ın
dieser Zeitschrift bereıts S Sprache gekommen 11995] 124—-126). Kıs Denken
zeichnet ıne hohe Vertrautheıit mıt dem abendländischen Philosophieren aus, W as iıhn
befähigt, sıch den Ansätzen rechtsphilosophischen Denkens öffnen und sS1e

würdıgen mıt der MedMlatte kritischer Anfragen. Solche mussen sich die „Richtig-
keitstheoretiker“ gefallen lassen, Iso Jene, welche die Rıchtigkeit eıner Entscheidung al-
lein durch den ONsens derer, die 1n einer iıdealen Sprechsıtuation die Erörterung VoL-

nahmen, festgestellt wıssen wollen seıne These dagegen, da{fß auf Inhalte un!
Erfahrung nıcht verzichtet werden könne und da{fß der ıdeale Diskurs Uire eınen
realen erganzt werden MUSSE; Sympathien für Taylors Ansatz sınd bei nıcht
verkennen (228 ] )as Argumentatıions- (Ch Peirce), das ONnNnsens- (K.- Apel)
und das Fallıbilıtätsprinzip Popper) sınd das Konvergenzprinzıp vervollstän-
digen, welches letztlich eiıne Zusammenschau der Prinzıpien der Rücksicht des für
den Menschen Verträglichen vornımmt. Eıne Richtungsangabe gewiß, aber wohin führt
u1ls K Di1e Polemik ıne „Substanzontologie hat nıchtZVerzicht auf Jep-
lıches Sprechen VO Menschen gebracht. Er hält eiınem, w1e 1G „relationalen

CPersonbegrif test 222) Beziehungen zwischen We der W as und Beziehungen wel-
her Art? Da 1er Fragen offen bleiben, wiırd als erster eingestehen. So bemerkt CI,
da{fß die Krıterıen, welche ein jedes Verfahrensergebnis och einmal bewerten lassen,
Menschen einbringen, die sıch ıhnen entschieden haben. Dezısıon 1St unvermeıdlich
230) Und WI1e diese och eiınmal ausweısen? will ZUu Miıtdenken, nıcht ZU Nach-
Denken ANTICSCH und biıetet Materialien tür die eigene Wahrheitssuche und Praxistundie-
LUNg dem Leser all, KıSs Weltsicht selbst zeichnet sıch deutlich ab, nıcht zuletzt 1n dem
Schlufßßkapıtel „Zukunfts-Rechtsphilosophie“. Es se1 riskant geworden, kein Rısıko ein-
zugehen und „ Wır können uns auf die Dauer keine Rechtsphilosophie leisten, die fast
ausschließlich tormalen Fragen nachgeht der sich 1n Metatheorien erschöpft“
heißt 65 dort. Kıs Werk wiırd, 1st hoffen, seinen verdienten Platz 1im Kreıs der 1n den
etzten Jahren vertaßten Rechtsphilosophien erhalten und behaupten.
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